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Der Unterzeichner versichert die Richtigkeit seiner Angaben:  

Ort / Datum:         Name / Unterschrift:  

1. Angaben zum Unternehmen   

Firmenname:  
  

  

Anschrift:  Tel.: / Fax.:   
  

Mitarbeiter auf der Baustelle:   ca.            MA  
  

 

Art der Arbeiten auf der Baustelle:  
  

 

Beginn der Tätigkeiten:  
  

Ende der Tätigkeiten:   

2. Angaben baustellenspezifisch   

Aufsichtsführender:  

  

Telefon:  

Vorarbeiter:  

  

Telefon:  

Falls erforderlich. Schriftliche Beauftragung Kranführer, Maschinenführer, Fahrer von Gabelstaplern und Bediener von 

Hubarbeitsbühnen ist erfolgt:  
  
❑  Ja                          ❑  Nein  

3. Angaben zum Arbeitsschutz Hilfe   

Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz liegt vor  ❑  Ja                          ❑  Nein  

Falls erforderlich: Montage-Abbruchanweisung (z.B. Fertigteile, Aufzug, Abbruch) liegt vor  ❑  Ja                          ❑  Nein  
Unterweisungen erfolgen und werden schriftlich dokumentiert:  
Alle Mitarbeiter sind mindestens 1mal jährlich oder bei Neueinstellung, neuen Arbeitsverfahren etc. über die möglichen 

Gefährdungen am Arbeitsplatz zu unterweisen  

                         
❑  Ja                          ❑  Nein  

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist für relevante Gefährdungen vorhanden:  
PSA muss kostenlos durch den Unternehmer zur Verfügung gestellt werden. MA müssen die zur Verfügung gestellten PSA 

tragen.  

  
 ❑  Ja                          ❑  Nein  

4. Angaben zur Ersten Hilfe   

Nennung der auf der Baustelle für Ihr Unternehmen tätigen Ersthelfer: Achtung: 

Ersthelferbescheinigung im Antwortschreiben beilegen.  
 

Erforderliches Verbandmaterial ist auf der Baustelle vorhanden  
Bis 10 MA Verbandkasten C (DIN 13157)  
Über 10 MA Verbandkasten E (DIN 13169)  

  
❑  Ja                          ❑  Nein  

Mitarbeiter haben Kenntnis von der Anschrift der Baustelle und sind über den Inhalt von Alarmmeldungen unterwiesen. 
Eine Notrufeinrichtung z.B. Handy ist immer auf der Baustelle vorhanden.  
Alle MA sind über den Inhalt zu unterweisen, erforderliche PSA ist vorzuhalten.  

  
❑  Ja                          ❑  Nein  

5.  Angaben zu Gefahrstoffen   

Für alle auf der Baustelle eingesetzten Gefahrstoffe sind Betriebsanweisungen vorhanden. Gefahrstoffkataster ist 

vorzuhalten.  
❑  Ja                          ❑  Nein  

6.  Angaben zur BG   

Nennung der Berufsgenossenschaft mit Name und Anschrift:   

7.  Angaben zur SiFa   

Nennung der Sicherheitsfachkraft mit Name und Anschrift:  

  

 


